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LUXLEAKS-PROZESS

Bewährungsstrafen
für Enthüller
LUXEMBURG — Im „Luxleaks“-Prozess
sind zwei Enthüller fragwürdiger
Steuerdeals internationaler Konzer-
ne mit den Luxemburger Finanzbe-
hörden zu Bewährungsstrafen ver-
urteilt worden. Der Hauptangeklag-
te, ein früherer Mitarbeiter einer in-
ternationalen Wirtschaftsprüfungs-
firma, erhielt gestern zwölf Monate
Haft auf Bewährung und eine Geld-
buße. Er wurde für schuldig befun-
den, rund 45.000 Seiten Dokumente
über Steuervereinbarungen großer
Konzerne in die Öffentlichkeit ge-
bracht zu haben. Ein anderer Ex-
Buchhalter bekam eine Bewäh-
rungsstrafe von neun Monaten und
ebenfalls eine Geldbuße. Ein franzö-
sischer Journalist wurde freigespro-
chen. Die Enthüllungen über Steu-
ersätze von gelegentlich weniger als
einem Prozent für große Konzerne
hatten 2012 und 2014 eine Debatte
über den Steuerwettbewerb von
EU-Staaten ausgelöst. (dpa)

FLÜCHTLINGSDRAMA

Wrack aus dem
Mittelmeer geborgen
ROM — Mehr als ein Jahr nach der bis-
lang schlimmsten Flüchtlingstragö-
die im Mittelmeer hat Italiens Mari-
ne das Wrack des gesunkenen Boots
geborgen. Die Suchmannschaften
holten die Überreste des Schiffs, das
im April 2015 mit mehr als 700 Men-
schen an Bord vor der Küste Libyens
kenterte, bereits am Montag vom
Meeresgrund in fast 400 Metern Tie-
fe, wie die Marine gestern mitteilte.
Das Wrack, in dem sich noch viele
Leichen befinden dürften, soll nun
nach Sizilien gebracht und unter-
sucht werden. Nur 28 Menschen
hatten die Tragödie überlebt. (dpa)

RESERVISTENVERBAND

Geldverschwendung:
Präsident geht
BERLIN — Der Präsident des Verban-
des der Bundeswehr-Reservisten, Ro-
derich Kiesewetter, ist zurückgetre-
ten. Als Grund gab der CDU-Abge-
ordnete Geldverschwendung seines
Verbandes an. Für einen Empfang in
Berlin mit 400 Gästen seien 20.000
Euro ausgegeben worden. Von den
Kosten habe er nichts gewusst. „Da
ich aber, auch wenn ich nicht über
Einzelvorgänge unterrichtet sein
muss, die Gesamtverantwortung für
unseren Reservistenverband trage,
trage ich auch die Konsequenzen“,
erklärte Kiesewetter. (dpa)

DEUTSCHLAND-RUSSLAND

Putin plädiert für
enge Freundschaft
MOSKAU — Der russische Präsident
Wladimir Putin hat vor Thüringer
Schülern in Moskau für eine enge
Freundschaft zwischen Deutsch-
land und Russland plädiert. Wenige
Tage nach dem 75. Jahrestag des
deutschen Überfalls auf die Sowjet-
union am 22. Juni 1941 besuchte Pu-
tin gestern überraschend ein Ge-
schichtsprojekt der Deutschen
Schule in der russischen Hauptstadt.
Dabei beschäftigen sich die deut-
schen Schüler aus Moskau sowie
Mädchen und Jungen aus Bad Sal-
zungen und dem russischen Rschew
mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Er-
innerung an den Krieg und seine
Opfer sei notwendig, um zu verhin-
dern, dass sich die Geschichte wie-
derholt, sagte Putin. (dpa)

AFD-STAMMTISCH

Unbekannte greifen
Gaststätte an
ZELLA-MEHLIS — Unbekannte haben
ein Lokal in Zella-Mehlis in Thürin-
gen angegriffen, wo sich die AfD ges-
tern zu einem Stammtisch treffen
wollte. In der Nacht wurden neun
Fenster beschädigt und die Vorder-
seite des Gebäudes auf etwa 13 Me-
tern Länge mit roter Farbe be-
schmiert. Der Schaden wurde auf et-
wa 4000 Euro beziffert. (dpa)

NACHRICHTEN

Freie Presse: Herr Hahn, welche
Punkte im neuen BND-Gesetz
halten Sie für sinnvoll und wo se-
hen Sie Nachbesserungsbedarf?

André Hahn: Der Entwurf bleibt
weit hinter den von der Regierung
selbst postulierten Ansprüchen zu-
rück. Es gibt auch künftig keine ein-
deutigen Rahmenbedingungen für
den BND. Stattdessen enthält der
Entwurf viele schwammige Formu-
lierungen, die weiter nach Belieben
ausgelegt werden können. Eine
spürbare Beschränkung der Befug-
nisse des BND ist nicht zu erkennen,
sondern im Gegenteil eine Auswei-
tung. Es ist leider das eingetreten,
was wir befürchtet haben: Anstatt
dem BND klare Grenzen aufzuzei-
gen und Grauzonen zu beseitigen,
soll nun fast alles nachträglich ge-
setzlich legitimiert werden, was sich
im NSA-Untersuchungsausschuss
als unzulässig und rechtswidrig,
mindestens aber als fragwürdig her-
ausgestellt hat.

Wird das Kanzleramt stärker in
die Pflicht genommen?

Es ist einer der ganz wenigen Punk-
te, die man positiv sehen kann,
wenn künftig das Kanzleramt über

die Ausspähung von EU-Institutio-
nen oder -Amtsträgern unterrichtet
wird beziehungsweise diese ebenso
wie gemeinsame Dateien mit Ge-
heimdiensten anderer Staaten ge-
nehmigen muss. Dann kann man
dort nicht mehr wie bisher behaup-
ten, von allem nichts gewusst zu ha-
ben.

Kann das geplante Gremium aus
zwei Richtern und einem Bun-
desanwalt am Bundesgerichts-
hof die Arbeit des BND besser
kontrollieren als der Bundestag?

Ich glaube nicht. Warum sollte man
brisante Informationen, die man
bisher den Abgeordneten vorenthal-
ten hat, plötzlich einem angeblich
unabhängigen Kontrollgremium
vorlegen? An dessen Objektivität
und Bereitschaft, in Zweifelsfällen
auch mal den Konflikt mit der Regie-
rung zu suchen, bestehen ohnehin
erhebliche Zweifel. Schließlich wer-
den die Mitglieder durch das Kabi-
nett berufen. Die Bundesregierung
sucht sich also künftig ihre eigenen
Kontrolleure aus. Das sagt doch
schon alles.

Wie beurteilen Sie, dass Ausspä-
hung von befreundeten Staaten
oder EU-Organisationen in Aus-
nahmefällen erlaubt sein soll?

Bundeskanzlerin Merkel hat sich
mit ihrer Zustimmung zum Ent-
wurf selbst widersprochen. Spionie-
ren unter Freunden geht künftig
doch und ist nun sogar per Gesetz er-
laubt. Ursprünglich sollte genau das
untersagt werden. Die Hürden für
das Ausspähen in der EU sind lä-
cherlich niedrig. Es reicht schon,
wenn dadurch die Handlungsfähig-
keit der Bundesrepublik gewahrt
werden kann oder dadurch sonstige
Erkenntnisse von außen- und si-
cherheitspolitischer Bedeutung zu
gewinnen sind. Damit kann man al-
les und nichts begründen. Hinzu
kommt: Sämtliche internationale
Organisationen, Institutionen und
Regierungen außerhalb der EU sind
weiterhin vogelfrei und können oh-
ne jede Einschränkung ausspioniert
werden.

Im Bundestag ist bislang allein
das PKGr für die Geheimdienst-
kontrolle zuständig. Ist das Ge-

setz eine Art Misstrauensvotum
gegen das Parlament?

Man kann das durchaus so sehen. Es
werden immer neue Gremien ge-
schaffen, um die sogar im Grundge-
setz verankerte parlamentarische
Kontrolle auszuhebeln. Ich hoffe,
dass auch noch einige Kollegen von
Union und SPD das erkennen und
Korrekturen vornehmen.

„Spionieren unter Freunden ist
nun sogar per Gesetz erlaubt“
BERLIN — Als Konsequenz aus der
Bespitzelung von befreundeten
Staaten durch den Bundesnach-
richtendienst (BND) hat die Regie-
rung Regeln für eine strengere
Kontrolle des deutschen Auslands-
geheimdienstes vorgelegt. Dem-
nach sollen künftig drei hochran-
gige Juristen vom Kanzleramt
über heikle Vorhaben informiert
werden. Alessandro Peduto hat da-
rüber mit dem sächsischen Linke-
Bundestagsabgeordneten André
Hahn gesprochen. Er ist Vizevor-
sitzender des Parlamentarischen
Kontrollgremiums (PKGr), das bis-
lang allein für die Geheimdienst-
aufsicht zuständig ist.

Der Geheimdienst-Kontrolleur der Linken, André Hahn, hält die Novelle zur Aufsicht des BND für wirkungslos

Antennenkuppeln der BND-Abhörstation im bayerischen Bad Aibling. Wird mit dem neuen BND-Gesetz das Ausspähen
befreundeter Staaten und Institutionen legalisiert? FOTO: ANGELIKA WARMUTH/DPA/ARCHIV

Der sächsische Linke-Politiker ist
seit 2013 Mitglied des Bundestages.
Bis 2012 war er
PDS- bzw. Linksfrak-
tionschef im Dresd-
ner Landtag. Hahn
ist im Bundestag
Parlamentarischer
Geschäftsführer sei-
ner Fraktion und Vi-
zechef des Parla-
mentarischen Kont-
rollgremiums, das die Geheimdienste
beaufsichtigt. Zudem ist er stellver-
tretendes Mitglied im NSA-Untersu-
chungsausschuss. (ape)

André Hahn

FO
TO

: A
RN

O
 B

U
RG

I/
D

PA
/A

RC
H

IV

BRÜSSEL/BERLIN — Das bereits ausge-
handelte Freihandelsabkommen
der EU mit Kanada (Ceta) sorgt auf
den letzten Metern noch einmal für
heftigen Streit. Ausgelöst hat ihn
EU-Kommissionschef Jean-Claude
Juncker. Er hatte angekündigt, dass
seine Behörde den Vertrag gegen den
Willen mehrerer Mitgliedsstaaten
als reines EU-Abkommen einstufen
werde. Damit würden zwar die Re-
gierungen und das EU-Parlament an
der Ratifizierung beteiligt, nicht
aber die nationalen Parlamente. Kri-
tik kam prompt aus Deutschland
und Österreich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) erklärte, sie wolle das deut-
sche Parlament einbeziehen: „Wir
werden den Bundestag um Mei-
nungsbildung bitten.“ Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) rügte: „Die EU-Kommission
will beim Freihandelsabkommen
mit Kanada mit dem Kopf durch die
Wand.“ Der österreichische Bundes-
kanzler Christian Kern sagte, das
Abkommen in einem „Ruckzuck-
Verfahren“ durchzusetzen, koste die
EU „viel an Glaubwürdigkeit“. Jun-
cker verteidigte sich hingegen. Er
habe nur das Ergebnis einer juristi-
schen Analyse dargestellt. Er räumte
ein, dass eine Behandlung auch
durch die nationalen Parlamente in
Erwägung gezogen werden müsse.

Das Freihandelsabkommen Ceta
mit Kanada ist ebenso wie das ge-
plante ähnliche Abkommen mit
den USA (TTIP) hoch umstritten.
Gegner befürchten, dass Sozial-, Um-
welt- und Verbraucherschutzstan-
dards ausgehebelt werden. Sie kriti-
sieren auch, dass Konzerne künftig
vor informellen Gerichten Milliar-
denentschädigungen einklagen
könnten. Am 17. September sollen
in sieben deutschen Städten Groß-
demonstrationen gegen Ceta und
TTIP stattfinden. (dpa/epd/fp)

Ceta: Merkel
will Bundestag
beteiligen
Scharfe Kritik an Vorstoß
von EU-Kommissionschef

BERLIN — Von wem stammen die
DNA-Spuren auf Trommel und Lauf
jenes Revolvers, den Ermittler im
November 2011 neben den Leichen
der mutmaßlichen Terroristen Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt im
ausgebrannten Wohnmobil in Eise-
nach fanden? Das ist eine der Fragen,
denen der Untersuchungsausschuss
des Bundestages zum Terror-Kom-
plex „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) nach der Sommerpau-
se nachgeht.

„Uns ist aufgefallen, dass an 27
Tatorten, die dem NSU zugerechnet
werden, keine DNA von Mundlos,
Böhnhardt oder Zschäpe festgestellt
werden konnte, aber dafür anonyme
DNA. Deshalb muss man der Frage
nachgehen: Stammt diese DNA
möglicherweise von Mittätern?“
Das sagte der Ausschussvorsitzende
Clemens Binninger (CDU) dem
MDR. Als Vergleichsbasis für Spu-
ren an den übrigen Tatorten könn-
ten jene laut Bundesanwaltschaft 43
noch nicht zugeordneten DNA-Spu-
ren aus dem Wohnmobil und der
mutmaßlich von Beate Zschäpe an-
gezündeten Zwickauer Wohnung
des Trios dienen.

Auf dem Abzug einer im Wohn-
mobil gefundenen Ceska-70-Pistole

– wohlgemerkt nicht die Tatwaffe
Ceska 83 der sogenannten Ceska-
Mordserie – fand man weibliche
DNA. Und diese stammt nicht von
Beate Zschäpe. Auch auf der beim
Polizisten-Mord von Heilbronn ge-
stohlenen Handschelle der erschos-
senen Polizistin Michèle Kiesewet-
ter, die man im Zwickauer Brand-
schutt fand, gibt es bislang anonyme
DNA. Außerdem könnten weitere
DNA-Spuren klären helfen, wessen
Kind Zschäpe und Böhnhardt beim
Abholen des zur letzten Ausfahrt
der beiden NSU-Männer gemieteten
Wohnmobils begleitete. Zeugen
beim Autovermieter im Vogtland
hatten ein blondes Kind beschrie-
ben. Auf einem Teddybär, einer Pup-
pe und einem Spielzeughubschrau-
ber im Wohnmobil gab es unbe-
kannte DNA.

Der NSU-Ausschuss will
Tatort-Spuren abgleichen.
Eine Basis dafür liefern
43 DNA-Spuren aus dem
Wohnmobil und der Woh-
nung des NSU in Zwickau.

Liefert DNA neue
NSU-Mittäter?

VON JENS EUMANN

Insgesamt zehn Morde werden dem
„Nationalsozialistischen Untergrund“
(NSU) angelastet. Das Trio, das sich
jahrelang in Chemnitz und danach in
Zwickau versteckte, soll zwischen
2000 und 2006 neun Männer mit
ausländischen Wurzeln ermordet ha-
ben. Auch der Mord an der Polizistin
Michèle Kiesewetter im Jahr 2007 soll
auf das Konto des NSU gehen. Hinzu
kommen mehrere Bombenanschläge
und mehr als ein Dutzend Banküber-
fälle. Anfang November 2011 flog das
Trio auf: Nach einem Banküberfall in
Eisenach wurden Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt in ihrem Wohnmobil
von der Polizei umzingelt und sollen
sich daraufhin umgebracht haben.
Beate Zschäpe als einziges überle-
bendes NSU-Mitglied steht seit Mai
2013 in München vor Gericht. (hr)

Das NSU-Trio
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